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Wird der Eintritt von Entwicklungs
schäden durch das Verhalten Dritter ver
hindert, entfällt nicht das Tatbestands- 
merkmal der Gefährdung.

3.3. Die Entscheidung zur Verletzung von 
Erziehungspflichten setzt die Möglichkeit 
gesellschaftsgemäßen Verhaltens voraus. 
Wenn diese auch durch die sozialistischen 
Gesellschaftsverhältnisse im allgemeinen 
gegeben ist, ersetzt dies nicht die Prüfung, 
ob nicht im Einzelfall dem objektive oder 
subjektive Hinderungsgründe entgegen- 
stahden. Das kann z. B. der Fall sein, bei 
kinderreichen Familien in Verbindung mit 
ungünstigen Umweltbedingungen und 
einem geringen Entwicklungs- und Bil
dungsniveau der Eltern, die zu Überforde
rungssituationen führen und nicht gemei
stert werden können. Ähnliches gilt für de
bile Bürger, wenn sie hilflos einer von 
ihnen nicht zu bewältigenden Lebens
situation gegenüberstehen. Bei der Beur
teilung der Schuld ist jedoch zu beachten, 
daß derartiges niedriges Bildungsniveau 
nicht generell schuldausschließend wirkt. 
So können beispielsweise debile Eltern 
außerstande sein, schulische Aufgabenstel
lungen zu unterstützen, wohl aber erken
nen, daß ungenügende Ernährung der Kin
der zu schädlichen Folgen führen kann.

4. Zu den Voraussetzungen des § 142 
Abs. I Ziff. 2 StGB (Kindesmißhandlung)

Die körperliche Züchtigung von Kindern 
und Jugendlichen sowie die Anwendung an
derer, mit schädlichen Auswirkungen auf 
deren Psyche verbundener Maßnahmen 
sind ungeeignete Erziehungsmittel zur Her
ausbildung sozialistischer Persönlichkeiten. 
Sie widersprechen dem sozialistischen Hu
manismus und den in der Verfassung der 
DDR charakterisierten Bildungs- und Er
ziehungszielen.

Solchen Erscheinungen muß u. U. auch 
mit strafrechtlichen Mitteln begegnet wer
den. Mit der Beschränkung des Strafrechts 
auf Fälle von Mißhandlungen wird jedoch 
deutlich, daß die Anlässe hierzu, die damit 
verfolgten Ziele und das Ausmaß der Ein
wirkungen auf die körperliche Integrität 
und den psychischen Zustand von Kindern 
und Jugendlichen zu beachten sind.

4.1. „Mißhandeln“ im Sinne des § 142 
Abs. 1 Ziff. 2 StGB ist ein Verhalten, das 
unter Berücksichtigung des Alters- und

Entwicklungsstandes des Minderjährigen 
durch ein rohes oder brutales Vorgehen ge
kennzeichnet ist oder sonst einen Minder
jährigen in seinem physischen oder psy
chischen Wohlbefinden erheblich beein
trächtigt. Es umfaßt sowohl tätliche An
griffe auf die körperliche Integrität als auch 
Angriffe auf die Psyche, z. B. durch Ein
sperren. Die Verabreichung leichter Schläge 
erreicht regelmäßig nicht die Qualität einer 
Mißhandlung.

4.2. „Körperliches Mißhandeln“ im Sinne 
des § 142 Abs. 1 Ziff. 2 ist identisch mit 
„mißhandeln“ im Sinne des § 115 StGB. 
Insoweit ist §142 Abs. 1 Ziff. 2 StGB ge
genüber § 115 StGB lex specialis. Mißhan
deln setzt nicht ein fortwährendes Verhal
ten voraus und verlangt auch nicht den Ein
tritt nachweisbarer schädlicher Folgen.

5. Zu den Voraussetzungen des § 142 
Abs. 1 Ziff. 3 StGB

5.1. Diese Bestimmung erfaßt vor allem 
Verletzungen der Aufsicht und Kontrolle 
gegenüber Kindern und Jugendlichen unter 
Berücksichtigung der Eigenheiten des zu 
Beaufsichtigenden. Die Verletzung solcher 
Pflichten kann z. B. in der bewußten Miß
achtung von Hinweisen der sozialen Um
welt über einen negativen Umgang eines 
Jugendlichen bzw. in der weiteren leicht
fertigen Duldung solcher Beziehungen be
stehen.

5.2. Die ausdrückliche Charakterisierung 
solcher Pflichtverletzungen als „schwere“ 
besagt, daß es sich um solche handelt, die 
der inhaltlichen Schwere von Handlungen 
nach § 142 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 StGB ent
sprechen. Die Pflichtverletzung nach Ziff. 3 
muß nicht fortwährend begangen werden. 
Sie muß die Möglichkeit der Begehung von 
Straftaten durch Minderjährige beeinflußt 
haben, ohne daß jedoch zwischen Pflicht
verletzung und Straffälligwerden ein not
wendiger und unabdingbarer Zusammen
hang bestehen muß.

Bei Straffälligwerden Minderjähriger 
darf nicht ohne weiteres auf die Verletzung 
von Erziehungspflichten durch Erziehungs
berechtigte geschlossen werden. Anderer
seits muß nicht schon jede Pflichtverlet
zung bei Straffälligwerden Minderjähriger 
eine schwere Rechtspflichtverletzung dar
stellen.


